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Bürgerentlastungsgesetz

Ein Haken bleibt
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Seit Jahresanfang können 
Arbeitnehmer und Selbststän-
dige ihre Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge für 
eine Grundversorgung voll 
von der Steuer absetzen. Da-
durch zahlt z.B. ein normal 
verdienender Single bis zu 
1.000 Euro weniger Steuern 
als noch 2009. Die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung 
und weitere Vorsorgeaufwen-
dungen können die Bürger 
angesichts der gesetzlichen 
Höchstgrenzen aber nach wie 
vor meist gar nicht oder nur 
in geringem Umfang geltend 
machen. 

Die volle Abziehbarkeit von 
Arbeitnehmerbeiträgen zur Kranken- 
und Pflegeversicherung wurde durch ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
unumgänglich. Die Karlsruher Vorgabe 
betraf zwar nur Selbstständige. Aus 
Gründen der Gleichbehandlung hat die 
Bundesregierung aber auch eine Neure-
gelung für Arbeitnehmer geschaffen.

Alte Regelung. Von 2005 bis 2009 
durften Arbeitnehmer in der Steuererklä-
rung 11 Prozent des Arbeitslohns für ihre 
Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung vom zu versteu-
ernden Einkommen abziehen. Das war 
im Prinzip in Ordnung, denn die Arbeit-

nehmeranteile der tatsächlichen Bei-
tragssätze lagen darunter.

Der Pferdefuß war ein zusätzlicher 
Höchstbetrag: Ein Single bekam pro Jahr 
nicht mehr als 1.500 Euro, ein verhei-
rateter Alleinverdiener nicht mehr als 
3.000 Euro anerkannt. Diese Grenze 
hatte ein Lediger bereits bei einem jähr-
lichen Bruttolohn von 14.500 Euro er-
reicht, ein Verheirateter bei 29.000 Euro. 

Für die Rentenversicherungsbeiträge 
galten und gelten andere Regelungen. Sie 
werden durch das Alterseinkünftegesetz 
bis 2025 ohnehin schrittweise voll ab-
zugsfähig.

Neue Regelung. Auch künftig operiert 
das Finanzamt mit Höchstbeträgen. 
Grundsätzlich dürfen 12 Prozent des Ar-
beitslohnes für den Sammelposten „Vor-
sorgeaufwendungen“ abgezogen werden, 
höchstens jedoch 1.900 Euro per annum 
bei Ledigen und 3.000 Euro bei Verheira-
teten. Neu ist eine Ausnahmeregelung: 

Die Beiträge zur gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung dürfen 
trotz des Deckels immer voll abgezogen 
werden – die Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge können jedoch nur in-
soweit geltend gemacht werden, wie 

der vorgegebene Rahmen 
noch nicht ausgefüllt ist. 

Was das in der Praxis bedeu-
tet, machen zwei Beispiele 
deutlich:
1. Ein verheirateter Alleinverdie-
ner mit Kindern und einem Jah-
resbruttogehalt von 33.000 Euro 
zahlt für die Grundversorgung 
der Kranken- und Pflegeversi-
cherung 2.824 Euro. Diesen Be-
trag darf er steuerlich voll abset-
zen. Die Arbeitslosenversiche-
rung knöpft ihm 462 Euro ab. 
Davon kann er in der Steuerer-
klärung lediglich 176 Euro gel-
tend machen, denn dann ist das 
Limit von 3.000 Euro erreicht.
2. Ein Familienoberhaupt, das 

50.000 Euro im Jahr verdient, muss 3.814 
Euro für die Grundversorgung der Kran-
ken- und Pflegeversicherung berappen. 
Die darf er voll absetzen, obwohl der 
Höchstbetrag von 3.000 Euro überschrit-
ten wird. Die Beiträge zu Arbeitslosen-
versicherung kann er nunmehr aber über-
haupt nicht steuerlich geltend machen. 

Unterm Strich spült die Neuregelung 
trotzdem Millionen Bürgern mehr Geld 
ins Portemonnaie (Grafik):

Vor allem Singles, die wegen der 
Deckelung früher vom Finanzamt 
kräftig zur Kasse gebeten wurden, 
können im Extremfall über 1.000 Euro 
pro Jahr sparen.

Ein verheirateter Alleinverdiener mit 
einem Durchschnittseinkommen erhält 
immerhin einen Steuerbonus von gut 
300 Euro. 

Außerdem hat der Gesetzgeber die 
Steuerklasse V für Zweitverdiener attrak-
tiver gemacht. Hier werden erstmals 
Vorsorgeaufwendungen steuerlich aner-
kannt. Selbst bei Teilzeitbeschäftigung 
und einem Bruttolohn von 20.000 Euro 
pro Jahr spart ein Arbeitnehmer deshalb 
jetzt mehr als 1.000 Euro Lohnsteuer 
gegenüber früher.

Bürgerentlastungsgesetz: Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
sind seit 1. Januar voll abzugsfähig; in der Steuerklasse V dürfen
erstmals Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden
Quelle: IW-Berechnungen

Bürgerentlastungsgesetz:
Otto Normalverdiener spart Steuern
in Euro

 Mit-
verdienender

Partner

Bruttolohn/

Einkommens-
steuer und
Solidaritäts-
zuschlag

-gehalt 42.000 42.000 42.000 42.000 20.000 20.000

8.856

Jahr 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Steuerklasse I III V
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 Alleinver-
dienender mit
zwei KindernSingle

7.889

4.584 4.282
5.372

4.340


